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Mit der emergenten Entwicklung und Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI), zu der generati-
ve KI-Anwendungen wie ChatGPT gehören, ergibt sich die Frage, ob und in welchem Umfang 
Lehrende und Studierende KI-Anwendungen nutzen dürfen. Als generative KI werden KI-Systeme 
bezeichnet, die auf Anfrage mittels Prompts selbstständig neue Inhalte erstellen, aus Daten lernen, 
die sie während ihrer Trainingsphase erhalten haben, und dieses Wissen nutzen, um Ausgaben z. B. 
in Textform zu erzeugen, Bilder zu generieren, Musik zu komponieren oder Programmcodes zur 
Entwicklung von Anwendungen zu produzieren. Als textgenerierende KI simulieren solche Anwen-
dungen menschliche Konversation und lernen aus menschlichem Feedback. Die Antworten lassen 
sich kaum mehr von menschlichen Antworten unterscheiden. Durch diese Potentiale beeinflusst 
und verändert KI den Umgang mit Texten, wissenschaftliche Arbeitsweisen und bisherige Prüfungs-
leistungen, wobei zunehmend auch multimodale KI ins Spiel kommt. Für Lehrende gehen damit 
rechtliche Fragen einher, es ergeben sich aber auch didaktische und ethische Herausforderungen.

Insbesondere für die FernUniversität in Hagen als Hochschule mit hohem Digitalisierungsgrad in 
Lehre und Studium sind diese Zukunftstechnologien von großer Bedeutung. Sie bieten innovative 
Möglichkeiten in Lehre und im Studium. Für die FernUniversität in Hagen ist dabei entscheidend, 
auf der Grundlage rechtlicher Rahmenbedingungen (wie Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 
Urheberrecht und EU KI-Verordnung) einen verantwortungsvollen Umgang mit Daten zu fördern 
und ein Bewusstsein aller Hochschulangehörigen für das transformative Potential dieser Technolo-
gien zu schaffen.

Dieses Papier enthält allgemeine Grundsätze und Orientierungshilfen für die Nutzung von KI in 
Lehre und Studium an der FernUniversität in Hagen und soll insbesondere Lehrenden helfen, Unsi-
cherheiten zu minimieren und einen verantwortungsvollen Umgang mit und Einsatz von KI-Anwen-
dungen in der Hochschulbildung zu ermöglichen. Ergänzt wird das Papier durch Handlungsemp-
fehlungen für den didaktischen Einsatz von generativer KI in der Hochschullehre. Es ist das Ergebnis 
einer Zusammenarbeit des Rektorats, des Zentrums für Lernen und Innovation (ZLI), der Fachmedi-
endidaktiker*innen und den KI-Forschenden aus der Bildungswissenschaft und des Forschungszen-
trums CATALPA, dem Justitiariat sowie der Stabsstelle Datenschutz der FernUniversität in Hagen.

Die Fernstudierende Petra hat schon viel von ChatGPT gehört und daher diesen Chatbot 
als Brainstorming-Tool und Impulsgeber mit Begeisterung und vielen Prompts ausprobiert. 
Sie stellt fest, dass das Tool Vorschläge zu Texten, Strukturen, Formaten u.v.m. machen 
kann, auf die sie selbst nicht gekommen wäre. Nun steht ihre Hausarbeit an und sie setzt 
ChatGPT ein, um sich einen Text zu einem Schwerpunktthema, sowie eine Gliederung 
und Quellen vorschlagen zu lassen. Bis ihr dann siedend heiß einfällt, dass sie das wahr-
scheinlich im Rahmen ihrer Hausarbeit in ihrem Studiengang an der FernUni gar nicht 
darf. Oder doch?
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01 –  Grundsätze für die Nutzung von KI  
in Lehre und Studium

Die FernUniversität in Hagen fördert die Digitalisierung in der Hochschulbildung und damit auch 
den Einsatz von Künstlicher Intelligenz und Trusted Learning Analytics (Hansen et al., 2020) in Stu-
dium, Lehre und Weiterbildung. Mit diesem Leitsatz geht einher, dass sie sich gegen ein grundsätz-
liches Verbot von generativen KI-Anwendungen in Studienarbeiten und Prüfungen ausspricht. Text-
generierende KI, automatisierte Empfehlungs- und Feedbacksysteme, personalisierte Prognosen 
oder KI-basierte Systeme z. B. in der (Studien-)Beratung stehen für nur einige der möglichen Ein-
satzszenarien.

Der Einsatz von KI ist – die folgenden Grundsätze beachtend – prinzipiell erlaubt, wenn rechtliche 
Rahmenbedingungen, insbesondere Datenschutz und Urheberrecht, gewahrt werden. Ziel der 
FernUniversität in Hagen ist es, eine Ermöglichungskultur zur technologieoffenen Nutzung von KI 
für die Hochschule zu unterstützen und umzusetzen. Nicht immer sind die Konsequenzen oder 
„Nebenwirkungen”, die mit der Nutzung von KI einhergehen, in komplexen Situationen eindeutig 
absehbar. Das grundlegende Anliegen der FernUniversität in Hagen besteht jedoch darin, den Nut-
zen von KI zu gesellschaftlich, ökologisch und wissenschaftlich relevanten Zwecken zu unterstützen.

In den meisten Fällen ist unklar, auf welche Daten KI-Anwendungen zugreifen, welche Quellen 
genutzt werden oder wie die in die Anwendung eingegebenen Texte nachgenutzt werden. Daher 
empfiehlt die FernUniversität in Hagen Lehrenden wie Studierenden, keine urheberrechtlich schüt-
zenswerten Texte in externe Anwendungen zu übertragen. Auch sollten KI-generierte Texte nicht 
ungeprüft übernommen werden, um fehlerhafte Aussagen zu vermeiden. Sie fördert mit offenen 
Informations- und Bildungsangeboten für Lehrende, Studierende, Mitarbeitende und Forschende 
den kompetenten und verantwortungsvollen Umgang mit und den Einsatz von KI.

Die folgenden Grundsätze zielen darauf ab, dass KI-Anwendungen rechtlich und ethisch reflektiert 
wie auch transparent an der FernUniversität in Hagen eingesetzt werden. Sie bilden die Basis für 
den Einsatz und die Nutzung von KI in Lehre und Studium, reichen aber auch in die Bereiche des 
Forschens und Arbeitens hinein.
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Verbesserung der Bedingungen für Lernen, Lehren, Forschen und Arbeiten

KI soll an der FernUniversität in Hagen mit dem Ziel der Verbesserung der Bedingungen des Lernens 
und Lehrens, des wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns und des Arbeitens an der Hochschule zum 
Einsatz kommen. KI-Anwendungen dürfen keinesfalls zur Überwachung von Studierenden oder 
anderen Hochschulangehörigen genutzt werden. Auch die Weitergabe von Daten und rechtlich 
geschützten Inhalten an Dritte sowie jede Nutzung zu kommerziellen Zwecken schließt die Fern-
Universität in Hagen aus.

Technologieoffene Unterstützung für alle

Die Nutzung von KI steht generell allen offen und ist darauf ausgerichtet, alle gleichermaßen pro-
fitieren zu lassen. Die nachhaltige Problemlöseintention bildet daher ein wesentliches Merkmal für 
den Nutzen von KI an unserer Hochschule. KI soll als Hilfsmittel verstanden werden, das – rechts-
konform und ethisch reflektiert – eingesetzt werden kann, um Ziele und Aufgaben im institutionel-
len Kontext zu erreichen. Dabei sollten immer positive und negative Implikationen herangezogen 
werden, um reflektiert über eine Nutzung von KI zu entscheiden. Insbesondere Aspekte der Teil-
habe im Sinne der Barrierefreiheit und Bildungsgerechtigkeit sollen durch den Einsatz von KI ver-
bessert werden.

Transparenter Umgang mit Anwendungen und Daten

Im Umgang mit externen Anwendungen erfolgt der Einsatz transparent und konform zu den recht-
lichen Rahmungen. Beteiligte informieren sich vor der Nutzung darüber, welche Daten zu welchem 
Zweck verwendet werden und wer darauf Zugriff hat. In Fällen, in denen der Schutz personenbe-
zogener Daten und der Datennutzung und -erhebung rechtlich nicht eindeutig ist, müssen Bedin-
gungen des Datenschutzes selbstverständlich und proaktiv umgesetzt und dokumentiert werden. 
Dies bezieht die Einwilligung wie auch die Möglichkeit des Widerspruchs, eine ausreichende Infor-
miertheit, und Transparenz zu Datenspeicherung und Speicherfristen mit ein. Bei der Entwicklung 
und Anwendung eigener KI-Tools an der FernUniversität in Hagen werden die Anforderungen an 
KI-Systeme des EU-Rechtsrahmens für menschliche und vertrauenswürdige KI („EU KI-Verordnung“) 
berücksichtigt.
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Kritischer Umgang mit Anwendungen und Daten

Daten bilden nie ein vollständiges Bild der Realität oder der Erfolgsaussichten ab. Mögliche negati-
ve Auswirkungen von KI, wie Halluzinationen oder Bias, sind zu identifizieren und Lehrende wie 
Studierende dafür zu sensibilisieren. Bei Unklarheiten hilft die Orientierung an der Ordnung zur 
Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis an der FernUniversität in Hagen.

Menschliche Kontrolle

Die Nutzung von KI an der FernUniversität in Hagen darf niemals zu Entscheidungen ohne mensch-
liche Kontrolle führen. Insbesondere die Bewertung von Studienleistungen verantworten die Leh-
renden und prüfungsberechtigte Personen. Genutzte KI-Anwendungen sollten immer die mensch-
liche Entscheidungsfreiheit respektieren und Menschen in ihren Handlungen unterstützen. Der 
Mensch sollte immer die Kontrolle beim Einsatz der KI-Anwendung behalten. 

Vorbild und Verantwortung

KI soll nach den hier beschriebenen Grundsätzen genutzt werden. Daher ist ein verantwortungs-
voller Umgang für alle verpflichtend, alle Nutzungsszenarien sowie deren Daten und Datengrund-
lagen sind regelmäßig auf ihre Konformität zu diesen Grundsätzen hin zu überprüfen. Die Verant-
wortung für wissenschaftliche Texte oder andere (wissenschaftliche) Artefakte liegt immer beim 
Autor bzw. bei der Autorin. Die Richtigkeit von KI-generierten Outputs ist zu überprüfen.

Angebot und Nutzung von Weiterbildungsangeboten

Um einen verantwortungsvollen Umgang zu gewährleisten, bietet die FernUniversität in Hagen 
regelmäßig Weiterbildungsangebote und Austauschformate für Hochschulangehörige an. Die Ver-
mittlung von KI-Kompetenzen sieht sie als einen besonders relevanten Schwerpunkt an. Hochschul-
angehörige sollten sich eigenständig über diese Angebote informieren und diese nutzen.
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02 –  Orientierungshilfen 

Die Orientierungshilfen haben Empfehlungscharakter, da letztlich die Fakultäten der FernUniversität 
in Hagen für die Studienarbeiten und Prüfungen zuständig sind und die verbindlichen Entscheidungen 
darüber treffen. Auch kann die Nutzung von KI durch Studierende von Lehrenden eingeschränkt oder 
untersagt werden, wenn es die jeweiligen Anforderungen an die Leistungen ergeben.

Die FernUniversität in Hagen verfolgt fortlaufend die technologischen, didaktischen und ethisch-recht-
lichen Entwicklungen und wird ihre Empfehlungen auf den Webseiten des ZLI entsprechend anpassen.

Einsatz von KI-Tools in der Lehre 
Wer sollte die Tools nutzen können?

Um gemeinsam mit Studierenden die Möglichkeiten und Grenzen von generativen KI-Anwendungen 
als akademisches Werkzeug kennenzulernen, spricht sich die FernUniversität dafür aus, generative 
KI-Anwendungen zur Bearbeitung von Aufgaben zu verwenden, um den grundsätzlichen Nutzen 
und Vorteile, aber auch Nachteile, Bias und das Phänomen der Halluzination zu explorieren. Deshalb 
dürfen KI-Anwendungen prinzipiell von allen Lehrenden und allen Studierenden in allen Phasen der 
Bachelor- und Masterstudiengängen genutzt werden. 

Voraussetzungen für den Einsatz von KI in Lehr-Lernszenarien
In welchen Szenarien dürfen KI-Tools genutzt werden?

An der FernUniversität dürfen KI-Anwendungen – unter Einhaltung der ethischen Grundsätze, des 
Urheberrechts und des Datenschutzes – grundsätzlich in allen Lehrszenarien genutzt werden. Dar-
unter fallen alle Formen von Lehrveranstaltungen, formative Studienleistungen und summative 
Prüfungen. Es obliegt den Lehrenden festzulegen, ob sie den Einsatz von KI in ihren Veranstaltungen 
und für ihre Prüfungen für sinnvoll halten. Da KI auch durch bereits etablierte Arbeitssoftware in 
die Anwendung kommt, sind für die Beurteilung der akademischen Eigenleistungen von Studieren-
den alternative Prüfungskombinationen (schriftliche, mündliche und praktische Prüfungsformen) 
oder weitere anrechenbare Leistungen wie einen verschriftlichen Reflexionsprozess in Betracht zu 
ziehen und in den Studien- und Prüfungsordnungen festzuhalten.

Anregungen für einen didaktischen Einsatz von KI in ihre Lehre finden die Lehrenden zukünftig in 
den Use Cases für KI-Anwendungen in der Lehre.
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Thematisierung der Nutzung von und kritischer Umgang mit KI-Anwendungen 
Gibt es eine generelle Regelung zur Nutzung von generativen Tools in der Lehre oder 
ist es Lehrenden freigestellt, generative Tools und deren Nutzung zu thematisieren? 

Die Thematisierung von generativer KI in der Lehre ist wünschenswert, um den Nutzen der Anwen-
dungen für ein Fach zu erkunden, aber auch um den kritischen und transparenten Umgang mit der 
Technologie zu vermitteln. Generell steht es Lehrenden daher frei, generative KI-Anwendungen in 
die Lehre mit einzubeziehen. Regelungen zur Nutzung von generativer KI ergeben sich zunächst 
aus den allgemeinen Regelungen zu Datenschutz und Urheberrecht.

Nutzung von generativen KI-Anwendungen für Prüfungsleistungen
Gibt es eine generelle Regelung zur Nutzung von generativen KI-Anwendungen für 
Prüfungsleistungen (insb. Hausarbeiten) oder sind Lehrende frei darin, die Nutzung zu 
erlauben?

Generell gibt es keine einheitliche Regelung für die FernUniversität in Hagen. Fakultäten, Studien-
gänge und Lehrende können eigenständig entscheiden, wie der Umgang mit Hilfsmitteln und KI 
geregelt wird. Eine der größten Herausforderungen für Lehrende bei Prüfungen besteht darin, die 
Eigenleistung zu bewerten, besonders dann, wenn es keine Restriktionen in der Nutzung von KI im 
Rahmen einer Prüfungsleistung gibt. Daher ist es sinnvoll, für Prüfungen erlaubte oder nicht erlaub-
te Hilfsmittel, deren Nutzung und Dokumentationspflicht auszuweisen. Darunter fällt die Art von 
KI (ggf. inklusive der Nennung konkreter KI-Anwendungen, des Zwecks und der eigenen Ergebnis-
überprüfung) und die Anforderungen an die Dokumentation der Nutzung. Orientierung gibt die 
Berücksichtigung der guten wissenschaftlichen Praxis und die Wahrung von Urheberschaft und 
Datenschutz.

Insgesamt kann die Nutzung von KI eine Qualitätssteigerung bedeuten. Um die mögliche Gefahr 
der Übernahme von KI-generierten Halluzinationen zu vermeiden, sollte dem Prüfling immer bewusst 
gemacht werden, dass er oder sie die Verantwortung für den Text und die Richtigkeit der Angaben 
hat und jede KI-generierte Aussage spätestens vor Abgabe der Prüfungsleistung überprüft werden 
muss. 

Umgang mit KI-Anwendungen in Prüfungen
Welche Implikationen hat die Nutzung von KI-Anwendungen in Prüfungen und wie 
können Lehrende damit umgehen?

Welche Implikationen die (gewollte oder ungewollte) Verfügbarkeit von KI-Anwendungen in Prü-
fungen hat, hängt von der Prüfungsform und den zu prüfenden Kompetenzen ab. Vor einer Prüfung, 
bei der Studierende möglicherweise KI-Anwendungen nutzen, sollten sich Lehrende einerseits die 
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Lernziele ihres Moduls vergegenwärtigen und andererseits die Erwartungen an die wesentlichen 
Werte wie akademische Integrität und Vertrauen und die Konsequenzen bei Verstößen deutlich an 
die Studierenden kommunizieren.

Der Zweck der Prüfung – die Prüfung einer bestimmten Kompetenz – muss bei der Implementation 
von Maßnahmen zum Umgang mit KI stets gewahrt bleiben. In Prüfungen können KI-Outputs als 
Beispiele kritisch diskutiert, beurteilt werden und weiterentwickelt werden. Lehrende können KI-An-
wendungen kreativ nutzen, um Schritte in der Prüfungsgestaltung (Erzeugung von Fragen, Beispie-
len, Formulierungen, Kriterien, Operationalisierungen etc.) zu begleiten.

Lehrende sollten klar festlegen, welche Anwendungen Studierende während ihrer Prüfungsleistung 
nutzen können und wie die Verwendung im Sinne eines wissenschaftlichen Arbeitens gekennzeich-
net werden muss. Soll KI gänzlich ausgeschlossen werden, so sind geeignete Prüfungsformen zu 
nutzen wie z.B. Präsenzklausur, mündliche Prüfung oder Seminarvortrag mit Erörterung. Der Einsatz 
von KI kann dazu beitragen, schriftliche Arbeiten zu strukturieren, sprachlich zu verbessern und 
korrekte Zitierweisen zu verwenden. Dadurch bleibt mehr Zeit für vertiefte Arbeit in anderen Berei-
chen. Wesentlich ist jedoch eine gründliche kritische Analyse. Lehrende sollten beispielsweise Stu-
dierende ausdrücklich auffordern, ihre Arbeit mit Theorien oder Fällen zu verknüpfen, die im Modul 
bzw. während des Semesters behandelt worden sind, um Texte jenseits der allgemein formulierten 
Outputs von KI hervorzulocken. 

Bei schriftlichen Prüfungen (ohne Aufsicht), z. B. Hausarbeiten oder Abschlussarbeiten, kann nicht 
rechtssicher nachgewiesen werden, ob KI einen Text generiert hat. Die Studierenden sollten darüber 
aufgeklärt werden, dass sie auch bei einer KI-Nutzung für die Qualität ihrer Arbeiten immer voll 
verantwortlich sind. Bei Klausuren können technische, organisatorische und didaktische Maßnahmen 
Täuschungsversuche erschweren:

• Prüfungsfragen können didaktisch modifiziert werden, um sie gegenüber KI-Antworten weniger 
angreifbar zu gestalten. Tendenziell sind Fragen, die auf niedrigere Taxonomiestufen abzielen 
und vor dem Kontext allgemeinen und allgemein verfügbaren Wissens beantwortet werden 
können, eher gefährdet, korrekt von einer KI beantwortet zu werden.

• Technisch kann der Zugriff auf eine KI durch eine Videoaufsicht oder Sperroptionen erschwert 
werden. Hierbei ist der Datenschutz zu wahren. Technische Maßnahmen erschweren lediglich 
die Nutzung unerlaubter Hilfsmittel und können sie nicht gänzlich verhindern. Der Einsatz tech-
nischer Maßnahmen kann die zu prüfenden Kompetenzen ungewollt verändern.

• Die Klausur kann zu einem Präsenzformat mit Aufsicht wechseln.

Bei mündlichen Prüfungen werden Studierende automatisch beaufsichtigt. Die Fragedichte und 
die direkte Interaktion mit den Prüfenden machen den unerlaubten Einsatz von KI-Anwendungen 
ineffizient und augenscheinlich.
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Für Lehrende ist eine alleinige Nutzung von KI zur Bewertung von Prüfungsleistungen nicht rechtens. 
Details und konkrete Maßnahmen finden Sie bei Salden und Leschke (2023).

Eigenständigkeitserklärung 
Gibt es eine besondere Eigenständigkeitserklärung zur Regelung der Nutzung von KI in 
Prüfungen? 

Die FernUniversität in Hagen verpflichtet sich zur Schaffung möglichst klarer rechtlicher Rahmen-
bedingungen. Dies geschieht etwa durch zentrale Richtlinien und Empfehlungen zu KI-gestützten 
Tools, aber auch durch eine angepasste Eigenständigkeitserklärung.

Die finale Ausgestaltung von Eigenständigkeitserklärungen obliegt den Prüfungsämtern der Fakul-
täten. Studierende, die keine KI-Tools verwenden, sollten dies ebenfalls in der Eigenständigkeitser-
klärung bestätigen. Diese Regelungen sollten Lehrende frühzeitig kommunizieren. 

Schulungen und Weiterbildungen
Gibt es (verpflichtende) Schulungen und Weiterbildungen?

Die FernUniversität in Hagen setzt grundsätzlich voraus, dass sowohl Lehrende als auch Studieren-
de Kenntnisse über die KI-Anwendungen haben, die sie selbst einsetzen. Im Rahmen des Anspruchs, 
vertrauenswürdige KI und Learning Analytics einzusetzen, verpflichtet sich die FernUniversität in 
Hagen zudem, Weiterbildungen für Lehrende zum ethischen und datenschutzrechtlichen Umgang 
und Einsatz von KI-Anwendungen anzubieten. Für die Studierenden der FernUniversität stehen 
offene Weiterbildungsangebote über studyFIT zur Verfügung (z. B. Lernen mit KI, Data Literacy).
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Uwe Hofmann (Stabsstelle Datenschutz), Heike Karolyi (CATALPA), Andreas Kempka (ZLI), Simone 
Opel (Fachmediendidaktikerin Fakultät MI), Alexander Sperl (ZLI), Claudia de Witt (Lehrgebiet Bil-
dungstheorie und Medienpädagogik, CATALPA)
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https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai
https://fernuni.ch/fileadmin/user_upload/public/UniDistance/Actualites/NEWS_digitalskills/Ressources_pedagogiques/ChatGPT/ChatGPT_Guidelines.pdf
https://fernuni.ch/fileadmin/user_upload/public/UniDistance/Actualites/NEWS_digitalskills/Ressources_pedagogiques/ChatGPT/ChatGPT_Guidelines.pdf
https://fernuni.ch/fileadmin/user_upload/public/UniDistance/Actualites/NEWS_digitalskills/Ressources_pedagogiques/ChatGPT/ChatGPT_Guidelines.pdf
https://gi.de/meldung/keine-verbote-neues-positionspapier-zu-ki-in-der-bildung
https://gi.de/meldung/keine-verbote-neues-positionspapier-zu-ki-in-der-bildung
https://doi.org/10.25657/02:18903
https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt
https://www.fernuni-hagen.de/forschung/docs/ordnung_gwp.pdf
https://doi.org/10.13154/294-9734
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/12405/file/2024-KIedu-Handreichung_Ethik.pdf
https://hss-opus.ub.ruhr-uni-bochum.de/opus4/frontdoor/deliver/index/docId/12405/file/2024-KIedu-Handreichung_Ethik.pdf
https://dslw.philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/dslw/Dokumente/MA-Studium/MSG_Sprache_und_Kommunikation/Leitfaden_KI_De_Eng_.pdf
https://dslw.philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/dslw/Dokumente/MA-Studium/MSG_Sprache_und_Kommunikation/Leitfaden_KI_De_Eng_.pdf
https://dslw.philhist.unibas.ch/fileadmin/user_upload/dslw/Dokumente/MA-Studium/MSG_Sprache_und_Kommunikation/Leitfaden_KI_De_Eng_.pdf
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